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5447b 

 

Sonja Rueff-Frenkel (FDP, Zürich), Präsidentin der Redaktionskommission: Die 

Redaktionskommission hat diese Vorlage geprüft. Wir haben einige Änderungen 

vorgenommen, die meisten sind nur redaktioneller Art, aber auf einige möchte ich 

trotzdem kurz eingehen:  

Bei Paragraf 6 haben wir den Plural verwendet, und zwar in Übereinstimmung 

mit Paragraf 5 Absatz 1, wonach die Gemeinden – das ist auch im Plural –, die 

Verträge abschliessen müssen, diese auch auflösen können. So ist es mit diesem 

Plural auch offen, ob alle Gemeinden zusammen oder nur eine einzelne Gemeinde 

diese Verträge wieder aufheben können; in diesem Sinne eben auch der Plural bei 

«Verträgen». 

Dann haben wir Paragraf 9 Absatz 1 komplett neu strukturiert, damit er besser 

lesbar ist. Bei Absatz 2 haben wir eine Änderung vorgenommen. Wir haben es 

generell-abstrakt formuliert, damit es klar ist, dass es im Reglement festgelegt 

wird und nicht im Einzelfall.  

Bei Paragraf 12 Absatz 1 haben wir «ihren» durch «den» ersetzt, denn es war nicht 

klar, ob es sich auf die Wildtierbestände oder Wildtiere oder ihre Auswirkungen 

bezieht. Mit der jetzigen Formulierung ist es klar und konsequenter. Bei Absatz 4 

von Paragraf 12 haben wir einen neuen litera d eingeführt, und zwar das Führen 

der Nachsuchstatistik. Das war vorher in Paragraf 39 Absatz 2, dort wurde das 

Führen einer Nachsuchstatistik verlangt. Aber in diesem Paragrafen 39 geht es 

eigentlich um das Führen von Registern, sodass die Statistik dort nicht richtig 

eingebettet war. Bei den Aufgaben der Direktion, bei diesem Paragrafen 12, passt 

es besser, deshalb haben wir diesen Passus dort eingefügt.  

Alle weiteren Änderungen sind wirklich nur redaktioneller Art. Besten Dank.  

 

Redaktionslesung 

 

Titel und Ingress 

I. Es wird folgendes Gesetz erlassen: 

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmung 

§ 1 

2. Abschnitt: Jagd 

A. Jagdreviere und Reviervergabe 

§§ 2–7 

B. Jagdberechtigung und Jagdpässe 

§§ 8–11 

C. Jagdplanung und Jagdbetrieb 

§§ 12–16 

3. Abschnitt: Arten- und Lebensraumschutz 
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§§ 17–22 

4. Abschnitt: Wildschaden 

§§ 23–27 

5. Abschnitt: Information, Forschung, Ausbildung 

§§ 28–30 

6. Abschnitt: Jagdaufsicht 

§§ 31–36 

7. Abschnitt: Widerhandlungen gegen kantonales Recht 

§§ 37 und 38 

8. Abschnitt: Schlussbestimmungen 

§§ 39–42 

II. und III. 

 

Keine Bemerkungen; genehmigt. 

 

Ratspräsident Roman Schmid: Damit ist die Vorlage redaktionell durchberaten.  

 

Schlussabstimmung 

Der Kantonsrat beschliesst mit 168 : 0 Stimmen (bei 1 Enthaltung), der Vor-

lage 5447b zuzustimmen.  

 

Ratspräsident Roman Schmid: Die Vorlage untersteht dem fakultativen Referen-

dum.  

 

Das Geschäft ist erledigt. 
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